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In der Rechtssoziologie stellt sich immer wieder die Frage nach der Verbreitung und
der Verhaltenswirksamkeit von Rechtskenntnissen. Daran wurde ich erinnert, als
mir in diesen Tagen zwei funkelnagelneue (nur äußerlich) dünne Bändchen aus
einer Reihe »Konzepte. Ansätze der Medien- und Kommunikations-wissenschaft«
aus dem Nomos-Verlag in die Hände fielen. Diese Reihe war mir zunächst wegen
der Art der Darstellung aufgefallen. Sie bietet kompakte, didaktisch gut aufbereitete
Darstellungen von Kernkonzepten der Kommunikationswissenschaft. Dabei geht es
ganz positivistisch um empirisch weitgehend ausgetestete Theorien. Von Luhmann
haben wir gelernt, Recht als Kommunikationssystem zu betrachten. Luhmann hielt
zwar nichts von einem Verständnis von Kommunikation als
Informationsübertragung. Aber mir genügt hier eine Trivialausgabe seiner Theorie.
Wenn Recht Kommunikation ist, warum sehen wir dann nicht viel stärker auf die
Kommunikationswissenschaft? Diese Frage drängt sich auf, wenn man Band 5 und 6
der genannten Reihe aufschlägt. In Band 5 befasst sich Christof Klimmt mit dem
Elaboration-Likelihood-Modell, in Band 6 Veronika Karnowski mit Diffusionstheorien.
Bei den Diffusiontheorien geht es um die Frage, wie sich Innovationen verbreiten.
»Diffusion ist der Prozess, in dessen zeitlichen Verlauf eine Innovation über
verschiedene Kanäle an die Mitglieder eines sozialen Systems kommuniziert wird.«
(Karnowski nach Rogers [1]Everett M. Rogers, Diffusion of Innovations, 5. Aufl., New
York, NY 2003., dem Pionier der Diffusionstheorie). Gedacht war allerdings zunächst
an die Verbreitung technischer Innovationen (Unkrautvernichter und Kunstdünger in
der Landwirtschaft, Fernseher, Handy, Internet usw.). Für die Verbreitung solcher
Innovationen gibt es typische Verläufe. Die möglichen Adressaten einer Innovation
müssen zunächst das erforderlichen Wissen erwerben, sie müssen sich von der
Relevanz der Innovation überzeugen lassen, sie müssen sich entscheiden, sie
müssen eine positive Entscheidung umsetzen, und schließlich suchen sie
regelmäßig Bestätigung im Sinne von Dissonanzreduktion. Die Akzeptanz einer
Innovation wird – wer hätte das anders erwartet – von persönlichen Eigenschaften
der möglichen Übernehmer beeinflusst. Erst wenn eine kritische Masse erreicht
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wird, gewinnt die Verbreitung eine Eigendynamik. Innovatoren laufen dem
Bandwagon voran, Meinungsführer springen als erste auf. Nach der Überschreitung
der kritischen Masse folgt die frühe Mehrheit dem neuen Trend. Die späte Mehrheit
und erst recht die Nachzügler werden dann von wirtschaftlichem und sozialem
Druck getrieben. Und natürlich hängt die Verbreitung einer Innovation auch von
deren »Qualitäten« ab. Dazu gehören neben der Eigenschaft, Probleme lösen oder
Bedarfslücken füllen zu können, auch »Verpackung« und Gebrauchsgeeignetheit.
Die Diffusionsforschung ist von Rogers für technische Innovationen entwickelt
worden. Aber sie ist alsbald auch auf die Verbreitung von Nachrichten angewandt
worden. »Innovation ist eine Idee, Tätigkeit oder Objekt, welche vom Übernehmer
als neu angesehen wird.« (Karnowski S. 22). Innovationen müssen also nicht mit
einer technischen Apparatur oder einem Ge- oder Verbrauchsgegenstand
verbunden sein. Da liegt es nahe, auch rechtliche Regelungen, die neue
Handlungsmöglichkeiten eröffnen, als Innovation anzusehen, sei es, dass sie durch
Gesetzgebung oder Rechtsprechung tatsächlich neu entwickelt werden, sei es, dass
längst vorhandene Optionen von Innovatoren entdeckt werden.
Die Diffusion technischer Innovationen endet nicht mit der Verbreitung bloßen
Wissens, sondern mit der Anwendung durch die Übernehmer. Bei der Verbreitung
von Nachrichten geht es zunächst nur um einen »verkürzten Übernahmeprozess«,
der bloß bis zur Wissensübernahme (awareness-knowledge) verfolgt wird
(Karnowski S. 63). Doch was zunächst als bloße Nachricht erscheint, kann zu
Einstellungsänderungen führen und in der Folge verhaltenswirksam werden. So
interessiert sich die politische Wissenschaft dafür, wie Nachrichten das
Wählerverhalten ändern, und die Rechtssoziologie müsste sich dafür interessieren,
wie Rechtsinformationen verhaltenswirksam werden. Ein wichtiger Unterschied,
dessen Bedeutung ich nicht einschätzen kann, besteht allerdings wohl darin, dass
der Nachrichtenwert von Rechtsinformationen vergleichsweise dürftig ist. Eine Folge
ist vermutlich, dass Rechtsinformationen sich nur selten selbsttätig über die Medien
verbreiten, sondern gezielt gestreut werden müssen.
Wenn es um eine Einstellungsänderung als Voraussetzung für die
Handlungswirksamkeit neuen Wissens geht, greift die Persuasionsforschung, und
als deren »Gold-Standard«, so habe ich von Klimmt gelernt, gilt das Elaboration-
Likelihood-Modell. Aber dazu ein anderes Mal. Für einen Blogeintrag ist dieser Text
schon wieder zu lang.

Anmerkungen

Anmerkungen



Rsozblog.de -- Weblog zur Rechtssoziologie und Rechtstheorie von Prof. em. Dr.
Klaus F. Röhl, Ruhr-Universität Bochum

↑1 Everett M. Rogers, Diffusion of Innovations, 5. Aufl., New York, NY 2003.
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